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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds der Europäischen Union gemäß Nummer 11 
der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die 
Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung 
(Überschwemmungen in Italien, Erdbeben in Griechenland, Eis in Slowenien und Eis 
und Überschwemmungen in Kroatien)
(COM(2014)0565 – C8-0137/2014 – 2014/2072(BUD))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2014)0565 – C8-0137/2014),

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates vom 11. November 2002 zur 
Errichtung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union1,

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 
2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–20202, 
insbesondere auf Artikel 10,

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die 
Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung3, 
insbesondere auf Nummer 11,

– unter Hinweis auf die vom Parlament und vom Rat am 8. Dezember 2014 vereinbarten 
gemeinsamen Schlussfolgerungen,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Ausschusses für regionale Entwicklung

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltsausschusses (A8-0073/2014),

1. billigt den dieser Entschließung beigefügten Beschluss;

2. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss mit dem Präsidenten des Rates zu 
unterzeichnen und seine Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union zu 
veranlassen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung einschließlich der Anlage dem Rat 
und der Kommission zu übermitteln.

1 ABl. L 311 vom 14.11.2002, S. 3.
2 ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884.
3 ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1.
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ANLAGE: BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

über die Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds der Europäischen Union

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates vom 11. November 2002 zur 
Errichtung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union1, insbesondere auf Artikel 4 
Absatz 3,

gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die 
Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung2, 
insbesondere auf Nummer 11,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Europäische Union hat den Solidaritätsfonds der Europäischen Union („Fonds“) 
errichtet, um sich mit der Bevölkerung in den von Katastrophen betroffenen 
Regionen solidarisch zu zeigen.

(2) In Artikel 10 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates3 ist 
vorgesehen, dass der Fonds bis zu einer jährlichen Obergrenze von 500 Mio. EUR 
(zu Preisen von 2011) in Anspruch genommen werden kann.

(3) Die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Fonds sind in der Verordnung (EG) 
Nr. 2012/2002 geregelt.

(4) Italien hat wegen Überschwemmungen einen Antrag auf Inanspruchnahme des Fonds 
gestellt.

(5) Griechenland hat wegen eines Erdbebens einen Antrag auf Inanspruchnahme des 
Fonds gestellt.

(6) Slowenien hat wegen Eisstürmen einen Antrag auf Inanspruchnahme des Fonds 
gestellt.

1 ABl. L 311 vom 14.11.2002, S. 3.
2 ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1.
3 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 2013 zur Festlegung des 
mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884).
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(7) Kroatien hat wegen Eisstürmen, auf die Überschwemmungen folgten, einen Antrag 
auf Inanspruchnahme des Fonds gestellt –

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Im Rahmen des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2014 
werden aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union Mittel für Verpflichtungen in 
Höhe von 46 998 528 EUR bereitgestellt.

Im Rahmen des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2015 
werden aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union Mittel für Zahlungen in Höhe von 
46 998 528 EUR bereitgestellt.

Artikel 2

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates
Der Präsident Der Präsident
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BEGRÜNDUNG

Die Kommission schlägt auf der Grundlage von Nummer 11 der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 infolge der Überschwemmungen in Italien (Sardinien) 
im November 2013, eines Erdbebens in Griechenland (Kefalonia), Eisstürmen in Slowenien 
und der gleichen Eisstürme, auf die Überschwemmungen folgten, in Kroatien Ende Januar 
bzw. Anfang Februar 2014 die Inanspruchnahme des Europäischen Solidaritätsfonds vor. 

Durch Naturkatastrophen verschiedener Art (Überschwemmungen, Erdbeben und Eisstürme) 
haben die antragstellenden EU-Mitgliedstaaten schwere Schäden erlitten; während Italien und 
Griechenland von unterschiedlichen Naturkatastrophen heimgesucht wurden, die in keinerlei 
Verbindung zueinander standen, richtete einer der heftigsten Winterstürme in Europa gleich 
in mehreren Ländern Schaden an, wobei Slowenien und Kroatien in besonderem Maße 
betroffen waren.

Zwar trat die Verordnung (EU) Nr. 661/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Mai 2014 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates zur 
Errichtung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union am 28. Juni 2014 in Kraft, 
allerdings dürfen materielle Bestimmungen nicht rückwirkend angewendet werden. Aus 
diesem Grund hat die Kommission die Anträge nach Maßgabe der ursprünglichen 
Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates zur Errichtung des 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union und insbesondere der Artikel 2, 3 und 4 eingehend 
geprüft.

Am 18. und 19. November 2013 ließen extrem starke Regenfälle auf Sardinien (Italien) 
zahlreiche Flüsse über die Ufer treten, was zu weitläufigen Überschwemmungen führte. Auf 
Kefalonia (Griechenland) wurde ein folgenschweres Erdbeben mit einer Stärke von 5,8 auf 
der Richterskala verzeichnet, auf das zwischen dem 26. Januar 2014 und dem 3. Februar 2014 
schwere Nachbeben folgten. Das Unglück forderte mehrere Verletzte und führte dazu, dass 
3000 Menschen ihr Zuhause verloren. 

Den italienischen Behörden zufolge belief sich der direkte Gesamtschaden auf 
652 418 691 EUR. Dieser Betrag liegt unter dem 2014 für Italien geltenden Schwellenwert für 
Katastrophen größeren Ausmaßes von 3,8 Mrd. EUR (3 Mrd. EUR zu Preisen von 2002). Die 
griechischen Behörden schätzten den direkten Gesamtschaden auf 147 332 790 EUR. Dieser 
Betrag liegt unter dem 2014 für Griechenland geltenden Schwellenwert für Katastrophen 
größeren Ausmaßes in Höhe von 1,2 Mrd. EUR (d. h. 0,6 % des BNE auf der Grundlage der 
Daten für 2012).  Demnach gelten diese Katastrophen nach Maßgabe der EUSF-Verordnung 
nicht als „Naturkatastrophe größeren Ausmaßes“.

Da der direkte Gesamtschaden unter dem Schwellenwert für die Inanspruchnahme des 
Solidaritätsfonds bei Katastrophen größeren Ausmaßes liegt, wurde der Antrag auf der 
Grundlage der Kriterien für „außergewöhnliche regionale Katastrophen“ geprüft, die in 
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Artikel 2 Absatz 2 letzter Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 dargelegt sind; 
dieser Unterabsatz bezieht sich auf die Bedingungen für die Inanspruchnahme des 
Solidaritätsfonds „unter außergewöhnlichen Umständen“. Nach diesen Kriterien kann eine 
Region, die von einer außergewöhnlichen Katastrophe hauptsächlich natürlicher Art betroffen 
ist, welche den größten Teil der Bevölkerung in Mitleidenschaft zieht und schwere und 
dauerhafte Auswirkungen auf die Lebensbedingungen und die wirtschaftliche Stabilität der 
Region hat, unter außergewöhnlichen Umständen in den Genuss der Unterstützung aus dem 
Fonds kommen. Die Kommission ist der Auffassung, dass die beiden vorgenannten 
Katastrophen die Bedingungen erfüllen, um als „außergewöhnliche regionale Katstrophen“ zu 
gelten.

Slowenien war von einem der schwersten Schneestürme seit Jahrzeiten, der in mehreren 
Regionen Europas wütete und mehrere Länder in Mitleidenschaft zog, betroffen. In 
Slowenien nahm der Schneesturm vor allem zwischen dem 30. Januar 2014 und dem 
27. Februar 2014 heftige Ausmaße an. Beinahe die Hälfte der Wälder des Landes wurde 
durch das Eis beschädigt, und ein Viertel der Haushalte war ohne Strom, da Strommasten und 
-leitungen durch heftige Schneefälle zerstört wurden. Kroatien war von demselben 
meteorologischen Phänomen betroffen, das Slowenien dazu veranlasste, finanzielle 
Unterstützung aus dem Solidaritätsfonds zu beantragen. Vor allem die nordwestlichen 
Regionen und ein Teil der nördlichen Adria wurden in Mitleidenschaft gezogen. Darüber 
hinaus führte ab dem 12. Februar 2014 die Eis- und Schneeschmelze zu Überschwemmungen, 
die zusätzliche Schäden an wichtigen öffentlichen Infrastrukturen sowie privatem und 
öffentlichem Eigentum verursachten.

Die slowenischen Behörden schätzten den direkten Gesamtschaden auf 428 733 722 EUR. 
Dieser Betrag entspricht 1,23 % des BNE Sloweniens und übersteigt den für Slowenien 2014 
geltenden Schwellenwert für die Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds von 209,6 Mio. EUR 
(d. h. 0,6 % des BNE auf der Grundlage der Daten für 2012). Die kroatischen Behörden 
schätzten den direkten Gesamtschaden auf 291 904 630 EUR. Dieser Betrag entspricht 0,69 % 
des BNE Kroatiens und übersteigt den für Kroatien 2014 geltenden Schwellenwert für die 
Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds von 254,2 Mio. EUR (d. h. 0,6 % des BNE auf der 
Grundlage der Daten für 2012). Da der geschätzte direkte Gesamtschaden in beiden Fällen 
über dem Schwellenwert liegt, gelten die Katastrophen als „Naturkatastrophe größeren 
Ausmaßes“. Der direkte Gesamtschaden dient als Grundlage für die Berechnung der Höhe der 
finanziellen Unterstützung. Diese darf ausschließlich für wesentliche Rettungsmaßnahmen im 
Sinne von Artikel 3 der Verordnung verwendet werden. 

Nachdem sich die Kommission davon überzeugt hat, dass dieser Antrag die Förderkriterien 
der Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates erfüllt, schlägt sie vor, den EU-
Solidaritätsfonds in Höhe eines Betrags von insgesamt 46 998 528 EUR in Anspruch zu 
nehmen.
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Die Methode für die Berechnung der Hilfen aus dem Solidaritätsfonds ist im Jahresbericht 
2002–2003 dargelegt und wurde vom Rat sowie vom Europäischen Parlament gebilligt.

Es wird vorgeschlagen, diese Sätze anzuwenden und die folgenden Beträge zu gewähren:

Katastrophe

Direkter 
Schaden

(in EUR)

Schwellenwert
(in Mio. EUR)

Betrag auf 
der 
Grundlage 
von 2,5 %

(in EUR)

Betrag auf der 
Grundlage von 
6 %

(in EUR)

Gesamtbetrag der 
vorgeschlagenen 
Finanzhilfe

(in EUR)

Italien – 
Überschwemmungen

652 418 691 3 752,330 16 310 467 ~ 16 310 467

Griechenland – 
Erdbeben 

147 332 790 1 168,231 3 683 320 ~ 3 683 320

Slowenien – 
Eis/Sturm

428 733 722 209,587 5 239 675 13 148 803 18 388 478

Kroatien – 
Eis/Überschwemmun
gen

291 904 630 254,229 6 355 725 2 260 538 8 616 263

Insgesamt 46 998 528

Da es sich hierbei um den ersten Beschluss über eine Inanspruchnahme für das Jahr 2014 
handelt, steht der oben genannte Gesamtbetrag der vorgeschlagenen Hilfe mit der in der 
Verordnung über den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) vorgesehenen Obergrenze in Höhe 
von 530,6 Mio. EUR (500 Mio. EUR zu Preisen von 2011) im Einklang. Ferner wird 
sichergestellt, dass der vorgeschriebene Betrag (ein Viertel des Gesamtbetrags) ab dem 
1. Oktober 2014 zur Verfügung steht, damit ein bis zum Ende des Jahres auftretender Bedarf 
gedeckt werden kann.

Parallel zu dem Vorschlag zur Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds hat die Kommission 
den Entwurf eines Berichtigungshaushaltsplans (EBH Nr. 5/2014 vom 8.9.2014) vorgelegt, 
um, wie in Nummer 26 der IIV vorgesehen, die entsprechenden Mittel für Verpflichtungen in 
den Haushaltsplan 2014 einzusetzen und die entsprechenden Mittel für Zahlungen auf den 
Haushaltsplan 2015 zu verschieben.  Der Rat hat in seinem Standpunkt zum EBH Nr. 5/2014, 
in dem es um die Finanzierung dieses Beschlusses geht, den ursprünglichen Vorschlag der 
Kommission geändert. Das Parlament wird seine Haltung bei der Annahme seines 
Standpunkts zum EBH Nr. 5/2014 darlegen. 

Gemäß Nummer 26 der IIV vom 17. Mai 2006 beruft die Kommission mit der Vorlage des 
Vorschlags zur Inanspruchnahme des Fonds einen Trilog in vereinfachter Form ein, um die 
Zustimmung der beiden Teile der Haushaltsbehörde zur Notwendigkeit der Inanspruchnahme 
des Fonds und zu dem erforderlichen Betrag einzuholen.

Der Ausschuss für regionale Entwicklung (REGI) sollte gemäß einer mit ihm getroffenen 
internen Vereinbarung in den Prozess einbezogen werden, um konstruktive Unterstützung und 
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einen Beitrag bei der Ausführung des EU-Solidaritätsfonds zu leisten. Nach Prüfung der 
Anträge hat der REGI-Ausschuss des Europäischen Parlaments eine Stellungnahme zur 
Inanspruchnahme des Fonds in Form eines Schreibens abgegeben, das diesem Bericht 
beigefügt ist.

Die Berichterstatterin empfiehlt, den diesem Bericht beigefügten Vorschlag der Kommission 
für einen Beschluss zu billigen.
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ANLAGE – SCHREIBEN DES AUSSCHUSSES FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG

Herrn Jean ARTHUIS
Vorsitzender
Haushaltsausschuss
Europäisches Parlament
ASP 09G205
1047 Brüssel

Sehr geehrter Herr Arthuis,

Betrifft: Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
zugunsten von Italien, Griechenland, Slowenien und Kroatien

Auf der Grundlage der von Italien, Griechenland, Slowenien und Kroatien eingereichten 
Anträge auf Unterstützung durch den Fonds hat die Kommission dem Parlament ihren 
Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds der Europäischen Union (COM(2014)0565) 
übermittelt. In den Anträgen wird auf Überschwemmungen, die sich im November 2013 auf 
Sardinien (Italien) ereigneten, ein Erdbeben, das sich im Januar 2014 auf Kefalonia 
(Griechenland) ereignete, und auf Eisstürme, die sich im Januar und Februar 2014 in 
Slowenien und Kroatien ereigneten und auf die in Kroatien Überschwemmungen folgten, 
Bezug genommen.  

Die Kommission schlägt vor, den Solidaritätsfonds der EU in Anspruch zu nehmen, und 
schätzt den durch die einzelnen Katastrophen in den einzelnen Ländern verursachten Schaden 
wie folgt ein:

Katastrophe

Direkter 
Schaden

(in EUR)

Schwellenwert
(in Mio. EUR)

Betrag auf 
der 

Grundlage 
von 2,5 %

(in EUR)

Betrag auf der 
Grundlage von 

6 %

(in EUR)

Gesamtbetrag 
der 

vorgeschlagenen 
Finanzhilfe

(in EUR)

Italien – 
Überschwemmungen

652 418 691 3 752,330 16 310 467 ~ 16 310 467

Griechenland – 
Erdbeben 

147 332 790 1 168,231 3 683 320 ~ 3 683 320

Slowenien – 
Eis/Sturm

428 733 722 209,587 5 239 675 13 148 803 18 388 478

Kroatien – 
Eis/Überschwemmun
gen

291 904 630 254,229 6 355 725 2 260 538 8 616 263

Insgesamt 46 998 528
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Die Kommission legt ferner den Entwurf eines Berichtigungshaushaltsplans, den EBH Nr. 5 
für das Jahr 2014 (COM(2014)0564) vor, um den oben genannten Vorschlag für die 
Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds der EU im Umfang von 46 998 528 EUR zu decken, 
indem die entsprechenden Mittel sowohl für Verpflichtungen als auch für Zahlungen in die 
Haushaltslinie 13 06 01 des Haushaltsplans 2014 eingestellt werden.

Die Koordinatoren des REGI-Ausschusses haben diese Vorschläge in ihrer Sitzung vom 
22. September erörtert.  Sie haben mich gebeten, Ihnen per Schreiben mitzuteilen, dass der 
Ausschuss keine Einwände gegen die Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds der EU hat und 
den dazugehörigen, von der Kommission vorgeschlagenen EBH Nr. 5 mitträgt. 

Mit freundlichen Grüßen

Iskra MIHAYLOVA 
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